
I. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Flurstücksgrenzen Flurnummern

Haupt-/ Nebengebäude,
tlw. mit Hausnr. (aus DFK)

Landwirtschaftliche Gebäude
(aus DFK)

618

Böschung
(hier: Lärmschutzwall) Potenzielle Ausgleichsflächen

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Festgesetzt wird ein Eingeschränktes Gewerbegebiet gem. § 8  Abs. 1 und 2 BauNVO.
Das Gewerbegebiet wird eingeschränkt hinsichtlich der zulässigen
Emmissionskontingente. Zulässig sind folgende flächenbezogenen Schalleistungspegel:
tags: 60 dB(A) nachts: 45 dB(A)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

a. Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO 0,8

b. Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 0,8   

3. BAUGRENZEN, BAUWEISE

Die überbaubare Grundstücksfläche ist mittels Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO
festgesetzt.

4. HÖHENLAGE DER GEBÄUDE

a. Die Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss (OK RFB EG) darf maximal 0,50 m über
der Bezugshöhe liegen. Die Bezugshöhen werden folgendermaßen festgesetzt:

GE1: 352 m ü. NN

GE2: 360 m ü. NN

b. Die Gebäudehöhe wird definiert als Abstand zwischen OK RFB EG und oberstem
Gebäudeabschluss (z.B. First, Attika). Die Gebäudehöhe darf maximal 10,00 m
betragen.

5. AUFFÜLLUNGEN, ABGRABUNGEN

a. Höhenunterschiede sind mittels natürlicher Böschungen mit einem
Böschungsverhältnis von maximal 1:2 auszugleichen.

b. Innerhalb der Grundstücke sind Stützmauern bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig.
Zur freien Landschaft im Norden, Osten und Westen hin sind Stützmauern unzulässig.

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 19.09.2024 die Aufstellung des
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Buchfeld Nord" beschlossen.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 19.09.2024 hat in der Zeit vom 14.10.2024 bis 15.11.2024 stattgefunden. Die
Bekanntmachung erfolgte am 11.10.2024 im Amts- und Mitteilungsblatt der
Marktgemeinde Wachenroth.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung von
19.09.2024 hat in der Zeit vom 14.10.2024 bis 15.11.2024 stattgefunden.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.11.2025 wurde mit der
Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XX.XX.2022 bis XX.XX.2022
öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgte am XX.XX.2022 im Amts- und
Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Wachenroth.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.11.2025 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom XX.XX.2022 bis XX.XX.2022 beteiligt.

6. Die Marktgemeinde Wachenroth hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom
XX.XX.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Buchfeld Nord" in
der Fassung vom XX.XX.2022 als Satzung beschlossen.

Wachenroth, ______________ _________________________________
Reiner Braun, Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

Wachenroth, ______________ _________________________________
Reiner Braun, Erster Bürgermeister

8. Der Bebauungsplanes wurde am ________________ gem. § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit wirksam.

Wachenroth, ______________ _________________________________
Reiner Braun, Erster Bürgermeister
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(Ausgleichsflächen K1 und K2 aus Bauantrag)

B2: Mesophiles Gebüsch, Bestand
(Ausgleichsflächen H1/H2 aus Bauantrag)
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ca. 33.051 m²
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Waldfläche,
Fl. Nr. 631

Bauverbotszone

Bauverbotszone

Baubeschränkungszone

Baubeschränkungszone

ERH22

Lärmschutzwall (Autobahn BA3)

Geltungsbereich: 58.315 m²
Gewerbegebiet: 42.585 m²
Priv. Zufahrt West:   1.002 m²
Öff. Zufahrt West:      656 m²
Priv. Zufahrt Osten:      562 m²
Wirtschaftsweg:        87 m²
Versorgungsfläche:     239 m²
Wasserfläche RRB:   2.629 m²
Grünflächen: 10.554 m²
 - Graben                                        559 m²
 - Straßenbegleitgrün West              574 m²
 - Straßenbegleitgrün Ost           337 m²
 - Eingrünung (Nord+West)            2.170 m²
 - Grünflächen Ausgleich B          6.913 m²

40
.0

0

5.00 Eingrünung

3.00

10
0.

00

4.00 Graben

25.00

ca. 6.35

3.
00

6.
00

Baumfall-
zone

15
.0

0
30

.0
0

Baubeschränkungszone

Ei
ng

rü
nu

ng

ca. 7.73

Eingrünung

Eingrünung

ca. 4.81

G
ra

b
e

n

Ausgleich
(Bestand)

Ausgleich
(Bestand)

Ke
lle

rb
er

g

Gartenweg

St
ei

ge
rw

al
ds

tra
ße

St
ei

ge
rw

al
ds

tra
ße

Am
 S

te
in

hü
ge

l

Am
 S

te
in

hü
ge

l

19

1

18

HsNr. 30

H
sN

r. 
19

30

20

7

Hs
Nr

. 1
1

HsNr. 22

21

23

9

6

HsNr. 28

2

8

11

6

33

12

13

21

16

10

8

5

2
4

29

29
a

17

26

25

15

23

4

24

3

20

6

2

HsNr. 10

17

2

1

3

17

13

4

15a

15

1

9

25

6

5

7

14

18 9

10

12

31

H
sN

r. 
3

HsNr. 3

H
sN

r. 
1

HsNr. 4

HsNr. 16

HsNr. 6a

14

12

5

2

1

4

21

19

51

6

12

45

4

8

42

2

41

47

1

43

17

9
15

52

11

49

10

50

60

46

3

14

7

5

23

33

34

38/1

38

178

36

19
0

177

36

35

38

37

1

41/2

41/1

40

2

1/1

41

39

42

1/2

54

56

49

55

52/1

53

65/3

65/2

65
/1

66

65

174/1

175

173

88

66/1

20

25

22

22/2

23

28

24 26

26/1

30

30/2

31/2

32

43/1

43/2

43

41/3

4

45

4/1

46

3

44/1

47

46/1

21

44

50

48

51

6

17

18

178

67/1

91

176

177

174

90

57

89

58

60

59

61

61/1

62

52

96

15

188

184

183

182

185

187

181

186

180

179

19
0

203

202

201

197

198

195

20
0

199

19
4

193

191

189

196

48

74

3

17

177

369/1

387

386

379

385
374

375

376

367

392

391

384

369

377

372

371

370/1

370

395

393

394

368

272

272

55
7

55
7

28
8

55
7

595

554/7

611

60
9

608

536

546

545/1

620/10

620/3

543/1

620/7

545

620/4

620/5

620

62
0/

1

620/6

618

541

619

620/2

620/12

54
6

224/1

635

586

63
6

641

631

567

620/11

55
8/

1

563

624/21

558

562

624/20

564

63
4

630

625

628

64
2

627

633

63
2

586/1

587

63
7

652

649/2
601/1

650

598

599

596

654

601

653

651/4

600/1

651/5

604

602

655

625/2

565/1

626

603

625/1

56
5

625/3

624/19

591/3

591/1

647

59
0

638

59
4

595

649/1

58
4

648

645

585

58
7/

1

639

591

59
0/

1

643

649

651/2

640

59
7

644

588

58
4/

1

583/2

578/1

651/1

600

651/3

651/6

593

651

600/2

592

615

620/9

539

61
4

541/2

607

610/1

537

610

613

612

624/1

624/11

337

605

549

622

330

532

623

535

624

531

529

547
548

527

53
8

620/13

616

621/2

620/8

617

621

544

61
1/

1

544/1

614/2

613/1

554/5552

554/6

624/14

624/15

555

624/16

560

55
7

559

624/17

556

55
6/

1

624/18

339
340

525

624/12

554/2

338

526

624/9

335

624/10

334

333

606

554/1

332

336

331

579

626/1

576

578

552/1

626/2

624/5

624/7

624/6

553

624/8

550

554

624/3

624/4

551

624/2

327

338

560

566

583

589

656

657

624/22

646

624/23

591/2

554/11

55
4/

12

554/13

554/9

554/10

624/7

327

606

653
654

(Nummerierung nach Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90)
II. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1.

1.3.1.

3.

3.5.

6.

6.1.

6.1.

6.3.

7.

9.

9.

10.

10.1.

10.2.

13.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Eingeschränktes Gewerbegebiet
(§ 8 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Private Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Landwirtschaftlicher Verkehr

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Telekommunikation

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünflächen

Straßenbegleitgrün

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Regenrückhaltebecken

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

GE

RRB

7.

Bauverbotsszone
(§ 9 FStrG)

Baubeschränkungszone
(§ 9 FStrG)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

13.

13.1.

13.2.1.

13.2.2.

15.

15.13.

15.14.

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen: Sträucher

Erhaltung: Stäucher

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Sichtfeld

15.6. Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

6. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT

a. Im Westen und Norden ist eine Ortsrandeingrünung zu pflanzen. Zielzustand ist eine
Heckenstruktur als Ortsrandeingrünung in 5 m Breite, Vogelschutz- und Nährgehölz,
als Rückzugsraum und Trittstein für Flora und Fauna. Diese ist zur Pflege alle 10-15
Jahre zu einem Drittel der Gesamtlänge auf Stock zu setzen und nicht zu düngen.

b. Unbebaute Grundstücksflächen, ausgenommen Stellplätze, Arbeits- und
Lagerflächen, sind als Grünflächen anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten. Zur
gärtnerischen Gestaltung gehört auch die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern.

c. Die Rodung von Bäumen ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
durchzuführen.

d. Die befestigten Flächen auf dem Grundstück sind zu minimieren. Stellplätze sind mit
einem versickerungsfähigen Belag oder einem Belag mit versickerungsfähigen
Fugen (z.B. Rasenpflaster, Drainpflaster) auszubilden.

7. DACHGESTALTUNG

a. Zugelassen sind nur Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Neigung von
0° - 25°.

b. Auf mindestens 50 % der Dachfläche sind Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen
anzubringen.

8. FASSADENGESTALTUNG

Nicht zugelassen sind Bekleidungen aus Kunststoff- oder Zementfaserplatten,
metallische Bekleidungen, sowie Bekleidungen aus glänzenden oder polierten Platten
oder Fliesen.

9. EINFRIEDUNGEN

a. Grundstückseinfriedungen sind nur in Form von Hecken oder Zäunen mit einer
maximalen Höhe von  2,00 m zulässig. Zäune sind mit einem Bodenabstand von
15 cm (ohne Sockel) zu errichten (unterer Bezugspunkt: Oberkante fertiges
Gelände; oberer Bezugspunkt: Unterkante Zaun).

b. Massive Einfriedungen (z.B. Mauern, Gabionen) sind unzulässig.

10. AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Zwei Teilfläche innerhalb des Geltungsbereiches wurden bereits im Rahmen eines
Bauantrags bereits als Ausgleichsflächen (B1 und B2) zugeordnet.

Durch den Bebauungsplan werden Ausgleichsflächen in Höhe von 56.636,8 WP
erforderlich. Bei der Berechnung wurde ein Planungsfaktor von 5 % aufgrund der
festgesetzten Begrünung im Baugebiet berücksichtigt.

Dem Bebauungsplan werden folgende externe Ausgleichsflächen zugeordnet:

A1 externe Ausgleichsfläche, 5.701 m² – Fl.-Nr. 90, Gem. Warmersdorf, TF mit Grünland
Zielzustand: B441-Streuobst im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland (28.505 WP)

IV. HINWEISE
NÄHE ZUR AUTOBAHN

· Konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfahrensfreie Vorhaben) in den
Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszonen bedürfen der Genehmigung bzw.
Zustimmung durch das Fernstraßen-Bundesamt.

· Beleuchtungsanlagen (z.B. Parkplatzbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, etc.) müssen
so erstellt werden, dass der Verkehrsteilnehmer auf der A3 nicht geblendet werden
kann.

· Von geplanten Maßnahmen dürfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB A3 beeinträchtigen können.

· Oberflächen- und sonstiges Abwasser darf nicht der Entwässerungsanlage der BAB A3
zugeführt werden. Straßenentwässerungsanlagen sind vor Verunreinigungen zu
schützen

· Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken können und somit geeignet sind
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden.
Das gilt auch für die Bauphase und in Bezug auf die zum Bau eingesetzten Geräte und
Vorrichtungen. Auf § 33 StVO wird verwiesen. Die Errichtung von Werbeanlagen
unterliegt ebenso der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes

· § 11 Abs. 2 FStrG ist zu beachten. Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere
mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen danach nicht
angelegt werden, wenn sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

· Gegenüber dem Straßenbaulastträger der angrenzenden BAB können keine Ansprüche
aus Lärmbelästigungen oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden.

A2 externe Ausgleichsfläche, 4.019 m² – Fl.-Nr. 49, Gem. Warmersdorf, TF mit Grünland
Zielzustand: B441-Streuobst im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland (28.133 WP)
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REGULÄRE BETEILIGUNG GEM. § 3 ABS. 2 UND § 4 ABS. 2 BAUGB
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